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Langtitel 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Nutzbarmachung des Inn und seiner Zuflüsse im Grenzgebiet 

StF: BGBl. III Nr. 99/2008 (NR: GP XXIII RV 447 AB 470 S. 53. BR: AB 7899 S. 754.) 

Sonstige Textteile 

Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, im Folgenden „die Vertragsstaaten“, 

in der Meinung, dass an der Nutzung der Wasserkräfte des Inn und seiner Zuflüsse im Grenzgebiet zur 
Erzeugung elektrischer Energie ein gemeinsames Interesse besteht, 

in Anbetracht, dass diese Nutzung aufgrund gegenseitiger Verständigung erfolgen muss und auch eine in 
ökologischer Hinsicht wünschbare Verbesserung des Wasserabflusses im Inn herbeiführen soll, 

im Hinblick darauf, dass jeder Vertragsstaat Anrecht auf einen Teil der Wasserkräfte im Verhältnis zum 
Gefälle und zu den Wassermengen hat, welche ihm in den genutzten Gewässerstrecken zukommen, und 
dass ihre Nutzbarmachung in verschiedenen Anlagen Gegenstand von einvernehmlich zu treffenden 
Entscheidungen sein soll, wobei den beiderseitigen Interessen und den voneinander abweichenden 
Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen ist, 

vom Wunsche geleitet, im beiderseitigen Einvernehmen die zur Nutzung der Wasserkräfte erforderlichen 
Berechtigungen und sonstigen behördlichen Genehmigungen zu erteilen sowie die Wasserkraftanteile 
festzusetzen, auf die jeder Vertragsstaat in den verschiedenen Anlagen Anrecht hat, sind wie folgt 
übereingekommen: 

Ratifikationstext 
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 14. Mai 2008 ausgetauscht; das Abkommen tritt daher gemäß seinem 
Art. 38 Abs. 2 mit 1. August 2008 in Kraft. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Republik Österreich und die Schweizerische Eidgenossenschaft, im Folgenden „die Vertragsstaaten“, 

in der Meinung, dass an der Nutzung der Wasserkräfte des Inn und seiner Zuflüsse im Grenzgebiet zur 
Erzeugung elektrischer Energie ein gemeinsames Interesse besteht, 

in Anbetracht, dass diese Nutzung aufgrund gegenseitiger Verständigung erfolgen muss und auch eine in 
ökologischer Hinsicht wünschbare Verbesserung des Wasserabflusses im Inn herbeiführen soll, 

im Hinblick darauf, dass jeder Vertragsstaat Anrecht auf einen Teil der Wasserkräfte im Verhältnis zum 
Gefälle und zu den Wassermengen hat, welche ihm in den genutzten Gewässerstrecken zukommen, und 
dass ihre Nutzbarmachung in verschiedenen Anlagen Gegenstand von einvernehmlich zu treffenden 
Entscheidungen sein soll, wobei den beiderseitigen Interessen und den voneinander abweichenden 
Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen ist, 

vom Wunsche geleitet, im beiderseitigen Einvernehmen die zur Nutzung der Wasserkräfte erforderlichen 
Berechtigungen und sonstigen behördlichen Genehmigungen zu erteilen sowie die Wasserkraftanteile 
festzusetzen, auf die jeder Vertragsstaat in den verschiedenen Anlagen Anrecht hat, sind wie folgt 
übereingekommen: 
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